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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 

Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der 
Union im Gemeinsamen Rat CARIFORUM-EU, der mit dem 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der 
Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzt wurde, im 
Zusammenhang mit dem geplanten Erlass eines Beschlusses zur Änderung des Anhangs IX 
des Protokolls I des Abkommens betreffend die überseeischen Länder und Gebiete vertreten 
werden soll. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

2.1. Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits 

Mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im Folgenden 
„Abkommen“) soll durch den Aufbau einer Handelspartnerschaft, die mit den Zielen einer 
nachhaltigen Entwicklung, den Millennium-Entwicklungszielen und dem Cotonou-
Abkommen in Einklang steht, zur Eindämmung und letztendlich zur Beseitigung der Armut 
beigetragen werden. 

Das Abkommen wurde am 15. Oktober 2008 unterzeichnet und wird seit dem 29. Dezember 
2008 vorläufig angewandt. 

2.2. Der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU  

Der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU ist generell für das Funktionieren und die 
Durchführung des Abkommens zuständig und überwacht die Verwirklichung seiner Ziele. Er 
tagt in regelmäßigen Abständen auf Ministerebene, mindestens jedoch alle zwei Jahre. Zur 
Verwirklichung der Ziele des Abkommens ist er befugt, in allen unter das Abkommen 
fallenden Fragen Beschlüsse zu fassen. Diese Beschlüsse sind für die Vertragsparteien und die 
Unterzeichnerstaaten des CARIFORUM verbindlich; diese treffen alle Maßnahmen, die für 
ihre Umsetzung nach den internen Vorschriften der jeweiligen Vertragspartei und der 
Unterzeichnerstaaten des CARIFORUM erforderlich sind. 

2.3. Der vorgesehene Rechtsakt des Gemeinsamen Rates CARIFORUM-EU  

Am 17. November 2017 soll der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU auf seiner vierten 
Tagung einen Beschluss zur Änderung des Anhangs IX des Protokolls I annehmen, in dem die 
überseeischen Länder und Gebiete (im Folgenden „ÜLG“) aufgeführt sind (im Folgenden 
„vorgesehener Rechtsakt“). 

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt soll die Liste der ÜLG in Anhang IX des Protokolls I des 
Abkommens angesichts der Statusänderung von dreien dieser Gebiete aktualisiert und mit 
Anhang II AEUV harmonisiert werden. 
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Saint Barthélemy (FR) wurde am 1. Januar 2012 ein mit der Europäischen Union assoziiertes 
ÜLG. Mayotte (FR) wurde am 1. Januar 2014 ein Gebiet in äußerster Randlage der 
Europäischen Union. Am 1. Januar 2014 trat auch der Beschluss 2013/755/EU des Rates über 
die Assoziierung der ÜLG mit der Europäischen Union in Kraft, der für alle ÜLG in 
Anhang II AEUV gilt. Die Liste der ÜLG in Anhang IX des Protokolls I des Abkommens 
sollte somit entsprechend aktualisiert werden. 

Der vorgesehene Rechtsakt soll für die Vertragsparteien nach Artikel 229 Absätze 1 und 2 des 
Abkommens verbindlich sein. 

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 

Das Abkommen wurde am 15. Oktober 2008 unterzeichnet und wird seit dem 29. Dezember 
2008 vorläufig angewandt. 

Mit dem vorgeschlagenen im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt soll der 
vorgesehene Rechtsakt verbindlich werden. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 

4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 

4.1.1. Grundsätze 

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sollen die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft 
eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit 
Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der 
betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat,“ mit Beschlüssen festgelegt werden. 

4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU ist ein Gremium, das mit dem Abkommen 
eingesetzt wurde. 

Der Rechtsakt, den der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU annehmen soll, stellt einen Akt 
mit Rechtswirkung dar. Der vorgesehene Rechtsakt ist nach Artikel 229 Absätze 1 und 2 des 
Abkommens völkerrechtlich verbindlich. 

Mit dem vorgesehenen Rechtsakt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder 
ergänzt noch geändert. 

Somit ist Artikel 218 Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den 
vorgeschlagenen Beschluss. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
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4.2. Materielle Rechtsgrundlage 

4.2.1. Grundsätze 

Die materielle Rechtsgrundlage für einen Beschluss nach Artikel 218 Absatz 9 AEUV hängt 
in erster Linie vom Ziel und vom Gegenstand des vorgesehenen Rechtsaktes ab, zu dem ein 
Standpunkt im Namen der Union vertreten werden soll. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 

Die hauptsächliche Zielsetzung und der Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts betreffen die 
gemeinsame Handelspolitik. 

Somit ist Artikel 207 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen 
Beschluss. 

4.3. Fazit 

Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte somit Artikel 207 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 
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2017/0172 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union im 
Gemeinsamen Rat CARIFORUM-EU, der mit dem 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzt 

wurde, zur Änderung des Anhangs IX des Protokolls I – Überseeische Länder und 
Gebiete vertreten werden soll 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits1 
(im Folgenden „Abkommen“) wurde am 15. Oktober 2008 unterzeichnet und wird seit 
dem 29. Dezember 2008 vorläufig angewandt. 

(2) Nach Artikel 229 Absätze 1 und 2 des Abkommens kann der Gemeinsame Rat 
CARIFORUM-EU Beschlüsse erlassen, die für die Vertragsparteien und die 
Unterzeichnerstaaten des CARIFORUM verbindlich sind; diese treffen alle 
Maßnahmen, die für ihre Umsetzung nach den internen Vorschriften der jeweiligen 
Vertragspartei und der Unterzeichnerstaaten des CARIFORUM erforderlich sind. 

(3) Am 17. November 2017 soll der Gemeinsame Rat CARIFORUM-EU auf seiner 
vierten Tagung einen Beschluss zur Änderung des Anhangs IX des Protokolls I 
annehmen, in dem die überseeischen Länder und Gebiete festgesetzt sind. 

(4) Es ist angezeigt, den Standpunkt festzulegen, der im Namen der Union im 
Gemeinsamen Rat CARIFORUM-EU zu vertreten ist, da der Beschluss für die Union 
verbindlich sein wird. 

(5) Der beiliegende Vorschlag für einen Ratsbeschluss ist der Rechtsakt zur Änderung des 
Anhangs IX des Protokolls I des Abkommens. Mit dieser Änderung soll die Liste der 
ÜLG in Anhang IX des Protokolls I des Abkommens angesichts der Statusänderung 
von dreien dieser Gebiete aktualisiert und mit Anhang II AEUV harmonisiert werden. 

                                                 
1 ABl. L 289 vom 30.10.2008, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0172;Code:NLE&comp=0172%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:289;Day:30;Month:10;Year:2008;Page:3&comp=
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(6) Da mit dem Rechtsakt des Gemeinsamen Rates CARIFORUM-EU Anhang IX des 
Protokolls I des Abkommens geändert wird, ist es angezeigt, dass er nach seiner 
Annahme im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. 

(7) Im Gemeinsamen Rat CARIFORUM-EU wird die Union nach Artikel 17 Absatz 1 
EUV durch die Kommission vertreten. Nach Artikel 4 Absatz 3 EUV unterstützen die 
Mitgliedstaaten den Standpunkt der Union – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der im Namen der Union am 17. November 2017 auf der vierten Tagung des Gemeinsamen 
Rates CARIFORUM-EU zu vertretene Standpunkt stützt sich auf den Beschlussentwurf des 
Gemeinsamen Rates CARIFORUM-EU, der diesem Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission und die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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ANHANG 

zum 

Vorschlag für einen Beschluss des Rates 
 

zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europäischen Union im 
Gemeinsamen Rat CARIFORUM-EU, der mit dem 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingesetzt 

wurde, zur Änderung des Anhangs IX des Protokolls I – Überseeische Länder und 
Gebiete vertreten werden soll 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:396&comp=396%7C2017%7CCOM
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ANLAGE 

ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. .../2017 DES GEMEINSAMEN RATES CARIFORUM-EU,  

vom ... 

der mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits 

eingesetzt wurde, zur Änderung des Anhangs IX des Protokolls I – Überseeische Länder 
und Gebiete 

DER GEMEINSAME RAT CARIFORUM-EU – 

gestützt auf das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den CARIFORUM-Staaten 
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits (im 
Folgenden „Abkommen“), insbesondere auf Artikel 41 des Protokolls I, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1) Laut Protokoll I des Abkommens – über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse 
mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der 
Zusammenarbeit der Verwaltungen – sind überseeische Länder und Gebiete (im 
Folgenden „ÜLG“) die in Anhangs IX des Abkommens aufgeführten überseeischen 
Länder und Gebiete. 

2) Nach der Statusänderung von Mayotte1 und Saint-Barthélemy2 sowie dem 
Inkrafttreten des Beschlusses 2013/755/EU des Rates über die Assoziierung der 
überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union3 sollte die Liste der 
überseeischen Länder und Gebiete in Anhangs IX des Protokolls I des Abkommens 
aktualisiert werden – 

BESCHLIEßT: 

Artikel 1 
Anhang IX des Protokolls I erhält die Fassung des diesem Beschluss beigefügten Anhangs. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am [...] in Kraft. 

Geschehen zu [...] am [...] 2017 

Für die CARIFORUM-Staaten Für die EU-Vertragspartei 

                                                 
1 Beschluss 2012/419/EU des Europäischen Rates vom 11. Juli 2012 zur Änderung des Status von 

Mayotte gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 204 vom 31.7.2012, S. 131). 
2 Beschluss 2010/718/EU des Europäischen Rates vom 29. Oktober 2010 zur Änderung des Status der 

Insel Saint-Barthélemy gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 325 vom 9.12.2010, S. 4). 
3 Beschluss 2013/755/EU des Rates über die Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der 

Europäischen Union (ABl. L 76 vom 15.3.2014, S. 56).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2012/419/EU;Year2:2012;Nr2:419&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:31;Month:7;Year:2012;Page:131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/718/EU;Year2:2010;Nr2:718&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:325;Day:9;Month:12;Year:2010;Page:4&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/755/EU;Year2:2013;Nr2:755&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=151951&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:56&comp=
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Anhang IX des Protokolls I 

Überseeische Länder und Gebiete 
Für die Zwecke dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck „Überseeische Länder und 
Gebiete“ die nachstehend aufgeführten Länder und Gebiete, die in Anhang II des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführt sind. 

(Diese Liste lässt den Status dieser Länder und Gebiete und seine Entwicklung unberührt.) 

1. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Königreich 
Dänemark unterhalten: 

– Grönland 

2. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zur Französischen 
Republik unterhalten: 

– Neukaledonien und Nebengebiete 

– Französisch-Polynesien 

– St. Pierre und Miquelon 

– Saint Barthélemy 

– Französische Süd- und Antarktisgebiete 

– Wallis und Futuna 

3. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Königreich der 
Niederlande unterhalten: 

– Aruba 

– Bonaire 

– Curaçao 

– Saba 

– Sint Eustatius 

– Sint Maarten 

4. Überseeische Länder und Gebiete, die besondere Beziehungen zum Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland unterhalten: 

– Anguilla 

– Bermuda 

– Kaimaninseln 

– Falklandinseln 

– Südgeorgien und südliche Sandwichinseln 

– Montserrat 

– Pitcairn 

– St. Helena und Nebengebiete 

– Britisches Antarktis-Territorium 

– Britisches Territorium im Indischen Ozean 
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– Turks- und Caicosinseln 

– Britische Jungferninseln 


